
Umstrittene Aufteilung beschlossen. Regierung
beteiligt Vermieter an den COr-Kosten ihrer Mieter
STFENMODE]L Alle (berechtigte) Kritik konnte das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (COrKostAufG)

nicht verhindern. Nach Bundesregierung und Bundestag stimmte Ende November auch der Bundesrat
dem Entwurf zu. Die neue Regelung gilt seit 1. Januar (und erstmals für den Abrechnungveitraum 2023).
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me oder Milieuschutz) den Vermie-

ter daran, die Energiebilanz eines

Gebäudes zu verbessern. Der ei-
gentlich nach den neuen Regeln

vom Vermieter zu tragende
Co-Kostenanteil wird in diesen

Fällen halbiert oder entfällt ganz.

Der Anteil entfällt ganz, wenn sol-

che Vorgaben sowohl einer we-

sentlichen energetischen Verbesse-

rung als auch einer wesentlichen

Verbesserung der Wärme- und

Warmwasserversorgung des Ge-

bäudes enlgegenstehen. Stehen

die Vorgaben jeweils nur der ener-

getischen Gebäudeverbesserung

oder nur der optimienen Wärme-

und Warmwasserversorgung ent-
gegen, wird der Kostenanteil des

Vermieters halbiert.

Für Nichtwohngebäude gilt dieses

Stufenmodell nicht. ln diesen Fäl

len werden die CO-Kosten je zur

Hälfte von vermieter und Mieter
getragen. Ein Stufenmodell auch

für Nichtwohnqebäude soll Ende

2025 nach Vorliegen der dafür

noch notwendigen Datengrundla-

gen etabliert werden. f

VON SIBYLLE BARENT

- 
eit dem 1. lanuar 202i be-

\ r"n, wrrd auf Grundlaoe
J des Brennstoff emission-s-

handelsgesetzes (BEHG) eine

Cor-Abgabe auf Öl und Erdgas

erhoben. Bundesreqierung, Bun-

destag und zuletzt der Bundesrat

haben beschlossen, dass Vermieter

ab dem Abrechnungszeitraum
2023 an den Cor-Kosten ihre.

Mieter beteiligt werden. Die Höhe

der Beteiligung richtet sich nach

dem Verbrauch und dem veruen-
delen Brennstoff.

Die Regelung ist am 1. Januar

2023 in Kralt getreten. Die Auftei-

lung der Co,-Kosten zwischen

Vermieter und Mieter erfolgt an-

hand eines'1o-Stufen-l/odells.
Neben Heizöl und Erdgas erfolgt

auch eine Aufteilung der COrKos-

ten für Fernwärme.

So funktioniert das

Stufenmodell:
Bei Wohnungen mit besonders

hohen COz-Emissionen - ab 52

Kilogramm CO, Pro Quadratmeter

Wohnfläche und lahr (kg COrl

m7a)- müssen Vermieter 95 Pro-

zent und Mieter 5 Prozent der

Co-Abgabe tragen. Je niedriger

die COr-Emissionen Pro Quadrat-

meter Wohnfläche des Gebäudes

sind, desto niedriger ist der Anteil

des Vermieters an den COrKos-

ten. Nur in der besten Stufe - mit

weniger als "12 kg C9zlm'zla -
muss sich der Vermieter nicht be-

teiligen und der Mieter die Kosten

alleine tragen.

Wann mus5 der Cor-Preis

gezahlt werden?

söfern wärme oder Warmwasser

aus fossilen Bren nstoffen ezeugt

wird, entstehen COr-Emissionen

und die COz-Abgabe wird fällig.

lvlieter müssen diese entsprechend

ihrem Verbrauch entrichten. Ver

mieter werden je nach Einstuiung

des Gebäudes an den CO?-Kosten

beteiligl. Nach dem neuen Gesetz

fällt auch Fernwärme unter die Re-

gelungen zur Aufteilung der

CO,-Abgabe, ganz gleich, ob ein

COr-Preis nach euroPäischem

Emissionshandel (ETS) oder ein na-

tionaler KohlendioxidPreis nach

dem BEHG erhoben wird.

Die Verordnung gilt ab dem Ab-

rechnungszeitraum 2023. Die

neue Aufteilung zwischen Vermie-

ter und Mieter wird daher in der

Regel erst mit den im Jahr 2024

erstellten Abrechnungen not\iven-

dig. Einige Abrechnungsdienstleis-

ter haben bereits angekÜndigt,

dass sie die Einstufung der lmmo-

bilie in das 1 O-Stu{en-Modell und

die Aufteilung der Cor-Kosten

zwischen Vermieter und Mieter

automatisch mit der verbra uchsab-

hän9i9en Heizkostenabrechnung

übernehmen. Den Abrechnungs-

dienstleistern müssen hierfür die

au{ den Rechnungen des Energie-

versorgers separat ausgewiesenen

COlMengen und Co,-Kosten

mitgeteilt werden.

Ausnahmen bei Denkmalschutz

und Anschlusszwan9:

ln manchen Fällen hindern öffent-

lich-rechtliche Vorgaben (etvva

aufgrund von Denkmalschutz, der

fflicht zur Nutzung von Fernwär-
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Wohngebäude / gemischte Nutzung

Co,-Ausstoß Anteil
(pro tt und Jahr) Vermieter

weniger als 12 Oolo

kg
12 bis 17 kg 10o/o

17 bis22kg 2oolo

22 bis27 kg 30o/o

27 bis 32 kg 40o/o

32 bis 37 kg 50o/o

37 bis4?kg 600/0

42 bis 47 kg 7oo/o

47 bis 52 k9 80o/o

mehr als 52 kg 95%

Anteil
Mieter

IOOYo

Nichtwohngebäude
COz-Ausstoß Anteil

(pro rl und lahr) Vermieter

inebvant 50%

Anteil
Mieter

50o/o

BESCHLOSSENE AUFTETLUNG DES COr-PREISES
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ENERGIEKOSIEN. Von März bis Ende 2023 soll der Preis für Erdgas und Wärme begrenä werden -
jedenfalls zu einem großen Teil. Zusätzlich ist eine rückwirkende Entlastung für die Monate Januar und
Februar geplant. Wir fassen fur Sie die wichtigsten Rahmenpunkte dieses Preisdeckels zusammen.

Gaspreisdeckel : Entlastu ng
und kleinen Unternehmen

von Verbrauch
ab März 2023

schrift. Hierfür ist also der aktuell
vereinbarte Preis zu zahlen.

VON INKA-MARIE STORM

,l b März 2023 sollen die

Il Preise f,tr leitrnosoebun-
Fld"n., Edgu, ,r,io ä," u"-
ferung von Wärme für ein Kontin-
gent von 80 Prozent des im Sep-

tember 2022 proqnostizierten

Jahresverbrauchs gedeckelt wer-
den. Der Brutto-Arbeitspreis be-

trägt für das Kontingent bei lei-

tungsgebundenem Erdgas 12 Cent
pro Kilowattstunde, bei Wärme

beträgl er für dieses Kontingent
9,5 Cent pro Kilowattstunde. lm

{il nrruwrts,
=t
Bei Redaktionsschluss dieser

Ausgabe war das Gesezge-

bungwerfahren noch nicht

abgeschlossen. Da Anderun-
gen zu diesem Zeilpunkt be.

reits absehbarwaren, wird an

dieser Stelle (noch) nicht auf

einzelne Details eingegangen.

Diese reichen wir lhnen zu ge.
gebener Zeit nach.

Mätz 2023 erhalten Verbraucher

zudem eine einmalige rückwirken-

de Entlastung für die Monate Janu-

ar und Februar Die Preisgarantie

gilt bis zum Ende des Jahres 2023.

Wie funktioniert
der Gaspreisdeckel?

Die Lieferanten von leitungsgebun-

denem Erdgas und Wärme werden

verpflichtet, den Letztverbrau-
chern, Vermietern von Mehrfamili-

enhäusern mit zentraler Heizungs-

anlage und Wohnungseigentümer
gemeinschaften (WEG) sowie klei-

nen Unternehmen (zum Beispiel

Handwerksbetrieben) den Entlas-

tungsbetrag gutzuschreiben. Diese

Gutschrift erfolgt entweder in den

Abrechnungen oder bei den
Voraus- und Abschlagszahlungen.

Der Entlastungsbetrag ist die Diffe
renz zwischen dem aktuell verein-

barten Preis und dem garantierten

Preis für das Kontingent von 80
Prozent des prognostizierten Jah-

resverbrauchs. Für den Verbrauch,

der diesen Prozentsatz überschrei-

tet, erhält der Nutzer keine Gut-

fflichten für Lieferanten
von leitungsgebundenem
Erdgas und Wärme: ,

Der Lieferant muss dJm Verbrau-

cher möglichst bis zum 15. Februar

2023, spätestens jedoch vor dem
1. [/ärz 2023 die Höhe der ab dem
'1. März zu zahlenden Abschläge in

Textform mitteilen. Dabei muss

über preisbindende Elemente infor-

miert werden, damit die Berech-

nung der bisherigen und künftigen

Abschlagszahlungen nachvollzieh-

bar ist. Das beinhaltet unter ande-

rem lnformationen zum aktuell
vereinbarten Brutto-Arbeitspreis,

zum Brutto-Grundpreis und zum

Relerenzpreis.

Außerdem muss die Höhe des Ent-

lastungskontingents (80 Prozent

des prognostizierten Jahresver-

brauchs, wobei die Netzentnahme

für den Zeitraum des Kalenderjah-

res 2021 maßgeblich ist) und die

Höhe des Entlastungsbetrags er-

kenntlich sein. Der Entlastungsbe-

trag muss gleichmäßig auf die

Abschläqe verteilt werden.

Der Lieferant ist auch verpflichtet,

im Rahmen der Abrechnung die
Entlastungsbeträge auszuweisen.

Dabei werden Entlastungsbeträge

nur auf die tatsächlichen Brut-

to-Verbrauchskosten gewährt. Soll-

te der Verbraucher also Rückzah-

lungsansprüche gegen den Liefe-

ranten haben, sind diese auf die

tatsächlich geleistelen Abschlags-

zahlungen begrenzt.

lnformationen dazu werden sich

ebenfalls auf den lnternetseiten

der Lieferanten finden lassen. Das

wird voraussichtlich ab Mitte oder

Ende Februar 2023 der Eallsein.

fflichten für
Wärmelieferanten:
Die Lieferanten sind verpflichtet,

ab dem 1. März bis Dezember

2023 ihren Kunden den Entlas-

tungsbetrag monatlich gutzuschrei-

ben. Die Entlastung fürJanuar und

Februar erfolgt ebenfalls in der tur-

nusgemäßen Abrechnung nach

dem 28. Februar 2023 als einmali-

12 .nNunn zoz: H.usLrndGrund'Verband.de

I
l

(
Qmin o.04 m3lh
Qmax 6 m3/h

I

v 2,4 dm3
Pmax O.1 bar

53ry
-: t 245

§
..'9

N I.I



ger Entlastungsbetrag. Die Liefe-
ranten haben ihren Kunden den
künftigen gedeckelten Abschlag bis
zum 15. Februar 2023 mitzuteilen.

Die Mitteilunq muss außerdem die
bisherige Abschlagshöhe, den ak-
tuell vereinbarten Erutto-Ar-
beitspreis, den Referenzpreis und
den daraus resultierenden Entlas-
tungsbetrag enthalten.
Die Wärmelieferanten sind ver-
pf lichtet, die Entlastungsbeträge
im Rahmen der Abrechnunq aus-
zuweisen. Zudem werden lnforma-
tionen auf deren lnlernetseiten
veröffentlicht (voraussichtlich ab
Mitte oder Ende Februar 2023).

Pflichten für Vermi€ter mit
zentralen Heizungssystemen

. Abrechnunql

Vermieter müssen die Entlas-

tung, die ihnen der Lieferant
gewährt, bei der Heizkostenab-

rechnung für ihre lvieter berück-

sichtigen und die Entlastungsbe-

träge gesondert ausweisen.

. Afpassung der Vorauszahlungen:

Vermieter, die seit dem 1.lanuar
2022 eine Anpassung der Be-

triebskostenvorauszahlungen

aufgrund steigender Kosten für
leitu ngsgebu ndenes Erdgas

oder Wärme vorgenommen ha-

ben, müssen die Vorauszahlun-

gen für die Mieter wegen der
gedeckelten Preise auf eine an-
gemessene Höhe anpassen. Dies

gilt auch Iür Mietverhältnisse.

die seit diesem Zeitpunkt neu

begründet wurden. Ausnahme:

Macht die Anpassung weniger
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als 10 Prozent des aktuellen vo-
rauszuzahlenden Betrages aus,

ist sie nicht notwendig.

Angepasst werden müssen die
Vorauvahlungen, wenn der Ver
mieter die Mitteilung über die
Höhe der Abschlagszahlungen

ab Mäz 2023 erhält. Erstellt er

bereits in diesem Zeitraum die
Heizkoslenabrechnung f ür 2022,

kann die Anpassunq ebenfalls

mit der Abrechnung vorgenom-

men werden.

Vermieter und Mieter können

sich durchaus daraufeinigen, kei-

ne Anpassungen der Betriebskos-

tenvorauszahlungen vozuneh-
men und die Entlastung im Rah-

men der Betriebskosten- und

Heizkostenabrechnung f ür 2023

anzurechnen. Denn erst zu die-

sem Zeitpunkt stehen die tat-
sächlich vom Mieter zu tragen-

den Kosten fest.

Vermietei die bisher keine Erhö-

hung wegen der gestiegenen

Gaspreise vorgenommen haben,

können die Vorauszahlungen
auch anpassen, wenn eine An-
derung der Betriebskosten um
mindestens 10 Prozent eingetre-
ten ist. Die Anpassunq ist aber
zu begründen; ferner muss der
Vermieter seinem Mieter auf
desen Nachfrage Auskunft er-

teilen, welche Tatsachen der Kal-

kulation zugrunde liegen.

. lnformatrofspflichten:

Vermieter müssen außerdem
ihre Mieter über Ursprung, Hö
he und Laufzeit der Entlastun-
gen in Textform informieren,
sobald sie die Mitteilung zu den

neuen Abschlägen ab März
2023 erhalten haben.

Umseuung in der WEG:

Auch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft (WEG) ist verpflich-

tet. die Entlastungen in den Einzel-

abrechnungen auszuweisen. Die

Entlastungsbeträge
sind steuerpflichtig:
Lieferanten, Vermieter und Woh-
nunqseiqrentümerqemeinschaften

sind verpflichtet, die Entlastungen in

den Abrechnungen auszuweisen

sowie die Namen und Anschriften

der Letztverbraucher einer noch zu

bestimmenden staatlichen Stelle

elektronisch zu übermitteln. Der

Grund dafür ist, dass die Entlas-

tungsbeträge steuerpf lichtig sind.

Zu welchem Zeitpunh die Übermitt-

lung d€r Daten erfolgen muss, steht

deaeit noch nicht fest. I

von den Experten.
ln NRW und bundesweit.Akkurat.

Festpreisgarantie y' Kom petente Beratung vor Ort y'

Erstklassige Verarbeitung durch hauseigene Monteure y'

Laminat, Vinyl oder Echtholz y'

Riesige Auswahtan Dekoren und Echthölzern y'

Kein Abbruch r/ Minimale Lärm- & Staubbelastung y'

Für gewerbliche & private Auftraggeber y'

HöPIIG - die fostProls'Rcnovlerer. Quatität seit 1973' tei

WEG kann darüber entscheiden.
ob sie die monatlichen Kostenvor-
schüsse anpassen oder daraul ver-
zichten will. Allerdings erhalten
die einzelnen Eigentümerden An-
spruch, ihre individuellen Kosten-
vorschüsse zu senken, wenn die
mit dem Haushaltsplan beschlos-
senen Vorschüsse die tatsächli-
chen Kosten um mehr als 'lO pro-

zent übersteigen. Dies ist insbe-
sondere für vermietende Eigentü-
mer relevant, wenn sie zur
Anpassung der Betriebskostenvo-
rauszahlung ihres l/iieters ver-
pflichtet sind und die Differenz
nicht selbst zahlen möchten.
Übrigens: Auch die WEG ist ver-
pflichtet, die Eigentümer über Ur-
sprung, Höhe und Laufzeit der
Entlastungen in Textform zu infor
mieren, sobald sie die Mitteilung
zu den neuen Abschlägen ab
Mäz 2023 erhalten hät

INKA-MARIE STORM in Chef'

justiziarin beim Zentrallerband Haus

& Grund Deulschland.
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